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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

das MBW ist im Rahmen der schriftlichen Anhörung zum Antrag der FDP (Flexibili-

sierung des Einschulalters - Drs. 18/507) sowie zum Antrag der CDU (Flexiblen Ein-

tritt in die Grundschule ermöglichen - Drs. 18/541) um Stellungnahme gebeten wor-

den; dieser Bitte komme ich wie folgt nach: 

 

Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss vom 24.10.1997 alle Bundesländer 

aufgefordert, ihre Einschulungspraxis zu überprüfen und Vorschläge zur Optimierung 

des Schulanfangs zu erarbeiten, denn es zeigte sich allgemein die Tendenz zur spä-

ten Einschulung schulpflichtiger Kinder. 

Dieser Aufforderung folgte auch Schleswig-Holstein, denn die Zahl der Zurückstel-

lungen gehörte zu diesem Zeitpunkt mit zu den höchsten in der Bundesrepublik. 

 

Seit In-Kraft-Treten des Schulgesetzes 2007 werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni 

eines Jahres sechs Jahre alt werden, mit Beginn des nächsten Schuljahres einge-

schult (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 SchulG). 

Der Grundgedanke dieses Verzichts auf Zurückstellungen ist, dass nicht die Kinder 

„reif“ für die Schule sein müssen - zumal es keine valide Definition von „Schulreife“ 
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gibt - sondern dass die Grundschule die Gestaltung ihres Angebots auf die Hetero-

genität der Kinder ausrichtet. Gerade die Kinder, bei denen im Rahmen der Einschu-

lungsgespräche ein Entwicklungsrückstand festgestellt wird, dürfen nicht von schuli-

scher Förderung ausgeschlossen werden. Plakativ gesagt muss nicht das Kind 

schulfähig, sondern die Schule „kindfähig“ sein. 

 

An die Schule wird damit der Anspruch gestellt, dass die Kinder dort eine Situation 

vorfinden, in der sie ihren Möglichkeiten entsprechend lernen können und gefördert 

werden. Die Gestaltung der Eingangsphase bietet hierfür vielfältige Ansatzpunkte. 

Zudem gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote für Schulen und Schulanfänger. 

Dazu gehören insbesondere das integrative Sprachförderkonzept des Landes, die 

Unterstützung durch die Förderzentren und die Möglichkeit eines dreijährigen Ver-

bleibs in der Eingangsphase genannt werden. 

 

Die jetzige Einschulungspraxis ist das Ergebnis eines Wandels im Verständnis schu-

lischer Arbeit, der vor ca. zwei Jahrzehnten einsetzte. Es wurde ein Perspektivwech-

sel vollzogen: Die Klasse wird nicht mehr als eine homogene Lerngruppe verstan-

den. Vielmehr wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass sich die Kinder durch 

eine Vielfalt an Begabungen und durch unterschiedliche Entwicklungsstände aus-

zeichnen. Das heißt, dass die Schule gerade auch schon in dieser Phase des Bil-

dungsgangs ihren in § 4 Abs. 1 SchulG statuierten Auftrag erfüllen muss, wonach 

junge Menschen das Recht auf eine ihren Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen 

entsprechende Erziehung und Bildung erhalten sollen. § 41 Abs. 1 SchulG verdeut-

licht dies durch die Verpflichtung der Grundschulen, der unterschiedlichen Lernent-

wicklung von Kindern durch individuelle Förderung zu entsprechen. Zu dieser indivi-

duellen Förderung gehört insbesondere der differenzierte Unterricht. 

Auswirkungen dieses Perspektivwechsels sind erkennbar am kontinuierlichen Rück-

gang der Zurückstellungen vom Schulbesuch: 

o Schuljahr 1993/04: 14,7% 

o Schuljahr 2005/06: 4,6% 

o Schuljahr 2012/13: 1,5% aller schulpflichtigen Kinder werden verspätet 

eingeschult (Beurlaubungen aus besonderen Gründen). 
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Zwar werden mit der Schulstatistik keine Individualdaten erhoben, so dass auch kei-

ne individuellen Bildungsverläufe nachvollziehbar gemacht werden können. Gesi-

chert ist aber, 

 

 dass vor allem Kinder, bei denen später ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

festgestellt wurde, zurückgestellt wurden. 

 dass sich vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in der Sekundarstufe I häu-

figer in niedrigeren Schulformen wiederfanden, 

 

Eine Verzögerung der Einschulung hat also gerade nicht zu einer nachhaltigen Ver-

besserung der Lernchancen und -erfolge der betroffenen Kinder geführt. 

Ferner ist zu bedenken, dass bereits vor der Einschulung eine Reihe von schulischen 

Maßnahmen ergriffen wird, um Kindern gerade beim Übergang in die Schule besser 

gerecht zu werden. Die Schulleitungen sind gefordert, gemeinsam mit den Eltern, der 

besuchten Kindertagesstätte, bereits einbezogenen Therapeuten/innen und ggf. un-

ter Nutzung der Beratung durch das Förderzentrum zu klären, wie die Zeit vom Ein-

schulungsgespräch im Oktober/November des Vorjahres bis zum Schuleintritt für 

eine Entwicklungsförderung genutzt werden kann. 

 

Aus besonderen Gründen sind nach geltender Rechtslage Beurlaubungen zu Schul-

beginn auf Antrag der Eltern möglich, die im Ergebnis einer Zurückstellung entspre-

chen. Zu den Gründen für eine solche Beurlaubung gehören insbesondere: 

 

 Eine langfristige schwere, z.B. onkologische Erkrankung. 

 Eine langfristige Rekonvaleszenz und die damit einhergehenden therapeuti-

schen Maßnahmen, die eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht verhindern, 

z.B. nach chirurgischen Eingriffen. 

 Eine Gefährdung der seelischen Gesundheit eines Kindes, z.B. in psychosozia-

len Belastungssituationen wie die Trennung der Eltern oder der Tod eines El-

ternteils oder die Aufnahme in eine Pflege - oder Adoptionsfamilie zum Zeit-

punkt des Eintritts in das Schulpflichtalter. 
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Eine Beurlaubung erfolgt regelhaft außerdem bei Kindern, die zu früh geboren wur-

den. Dazu zählen vor allem Kinder, die zu dem für sie nach § 22 Abs. 1 SchulG 

maßgeblichen Termin nicht eingeschult worden wären, wenn ihre Geburt zu dem er-

rechneten, regulären Zeitpunkt stattgefunden hätte. 

 

Leitendes Prinzip für die Beurteilung, ob eine Beurlaubung erfolgt, ist das Kindes-

wohl. Insbesondere ist abzuwägen, ob es unter Würdigung aller medizinischen und 

psychologischen Aspekte dem Wohl des Kindes dient, wenn sich der Beginn seiner 

schulischen Laufbahn um den Beurlaubungszeitraum verzögert. Dabei ist auch die 

Frage zu beantworten, ob ein Kind in seiner Entwicklung nicht gerade dadurch unter-

stützt werden kann, dass es in der schulischen Gemeinschaft von anderen Gleichalt-

rigen Anregungen erhält und von ihnen lernt. 

 

Die Beurlaubung wird versagt, wenn nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass nach Ablauf des Beurlaubungszeitraumes 

eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht gegeben ist. 

Bei der Entscheidung werden das schulärztliche Gutachten und ggf. von den Eltern 

vorgelegte weitere medizinische, sonderpädagogische und psychologische Gutach-

ten sowie die Stellungnahme der Grundschule gewürdigt. 

 

Aus Sicht des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft haben sich die hier darge-

stellte Rechtslage und die darauf gestützte Praxis bewährt und sollten daher beibe-

halten werden. 

Die zusätzlich zur Anhörung gewünschte Übersicht zur Einschulungspraxis der ande-

ren Bundesländer liegt bei. 

 

Mit freundlichem Gruß 

gez. 

Dirk Loßack 

 

Anlage 
















